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Freiwillige Grundstücksversteigerung 
 

Ein Leitfaden 

A. Freiwillige Versteigerung durch oder unter Beiziehung eines Notars 

I. Einleitung 

Seit einiger Zeit erfreut sich der Verkauf im Wege der Versteigerung zunehmender 
Beliebtheit, insbesondere durch den Einfluss des Internets (Stichwort „Ebay“ ). Üb-
lich ist es aber nicht mehr nur, gewisse bewegliche Sachen, vornehmlich Antiquitä-
ten und Gemälde auf diese Weise zu veräußern. „Unter den Hammer“ kommen viel-
mehr vermehrt auch Immobilien. Dabei kann auch der Notar gefordert sein, zumin-
dest dann, wenn es um das Verfahren der freiwilligen Versteigerung geht.  

Davon zu unterscheiden ist die (gerichtliche) Zwangssteigerung. Während letztere 
mit dem ZVG festen Regeln folgt, erscheint die freiwillige Versteigerung in der Ver-
gangenheit rechtlich wenig durchdrungen worden zu sein. Bei näherer Befassung ist 
jedoch festzustellen, dass mit diesem Veräußerungsvorgang vielfältige Fragen mate-
riell-, verfahrens- und vor allem beurkundungsrechtlicher Art verbunden sind. Ihnen 
soll nachfolgend – mit besonderem Augenmerk auf das für den Notar Relevante – 
nachgegangen werden.  

II. Zuständigkeit des Notars 

Das Gesetz behandelt den Verkauf im Wege einer freiwilligen Versteigerung nur ru-
dimentär. Aus notarieller Sicht ist hierbei zunächst die Zuständigkeitsregel in § 20 
Abs. 3 BNotO zu beachten. Diese (spezielle) Aufgabenzuweisung ist für Notare al-
lerdings nur eröffnet, wenn sie selbst als Auktionator eine freiwillige Versteigerung 
durchführen. Nimmt hingegen ein Dritter diese Funktion war, wird sich ein Bedürf-
nis zur Beiziehung eines Notars regelmäßig nur aus anderen Vorschriften ergeben. 
Beispiel hierfür sind Versteigerungen, die dem Verkauf von Grundstücken (§ 311b 
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Abs. 1 Satz 1 BGB) oder GmbH-Geschäftsanteilen (§§ 15 Abs. 3 und 4 GmbHG) 
dienen1.  

Dabei ist es in dem einen wie dem anderen Fall Aufgabe des Notars, die Einhaltung 
seiner Amtspflichten sicherzustellen. Das beinhaltet u.a., dass er grundsätzlich für 
das Zustandekommen rechts-, insbesondere formwirksamer Verträge zu sorgen hat,  
§ 4 BeurkG i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 2 BeurkG e contr., § 14 Abs. 2 BNotO (dazu 
nachfolgend III.); ist hierfür – wie beim Verkauf von Grundbesitz (§ 311b Abs. 1 
BGB) – die notarielle Beurkundung vorgeschrieben, ist insoweit vor allem den An-
forderungen des BeurkG zu genügen (unten IV.).  

III. Grundsatz: Anwendung allgemeiner Vorschriften 

Ausgangspunkt ist, dass auch der Verkauf im Rahmen einer freiwilligen Versteige-
rung den allgemeinen Regeln folgt. Denn hierbei handelt es sich lediglich um ein be-
sonderes Verfahren zur Erzielung eines höchstmöglichen Preises (BGH in BGHZ 
138, 339, 342 = DNotZ 1999, 342, 344). Demnach bedarf es materiell-rechtlich für 
das Zustandekommen des Vertrages – wie regelmäßig – zweier übereinstimmender 
Willenserklärungen in Form von Antrag und Annahme (vgl. Limmer, FS für Bezzen-
berger, 2000, 509, 510).  

1. Bedeutung der Sonderregelung in § 156 BGB 

Eine Sonderregelung enthält allerdings § 156 Satz 1 BGB. Hiernach kommt der Ver-
trag in einer Versteigerung erst durch den Zuschlag zustande. Diese Vorschrift gilt 
grundsätzlich auch für die Versteigerung von Grundstücken, sollte ihre Anwendung 
nicht – durch eine entsprechend ausdrückliche Regelung in den Versteigerungsbe-
dingungen (Limmer, a.a.O, S. 511) – abbedungen sein (hierzu BGH, a.a.O.; näher zu 
dieser Konstellation unten B.). 

Hintergrund für die Aufnahme dieser Vorschrift in das BGB war die gemeinrechtlich 
umstrittene Frage über die Modalitäten des Vertragsschlusses bei Durchführung ei-
ner Versteigerung. Mit § 156 Satz 1 BGB hat sich der historische Gesetzgeber dabei 
dafür entschieden, dass die Veranstaltung einer Versteigerung zunächst nur eine Ein-
ladung an die Bieter darstellt, ein Vertragsangebot zu machen (invitatio ad offeren-

                                              

1 Vgl. zu den Besonderheiten einer Versteigerung nach § 23 GmbHG Gutachten DNotI-Report 1997, 235 ff. 
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dum); dieses kann dann durch den Zuschlag angenommen werden (z.B. Staudin-
ger/Bork, BGB (2003), § 156 Rdnr. 1).  

Kern der Regelung ist somit die Festlegung des Zeitpunktes, ab dem die vertragliche 
Bindung (frühestens) beginnt (die Festschreibung der zeitlichen Geltung von Gebo-
ten in Satz 2 bestätigt diesen Focus). Hingegen trifft § 156 BGB keine Aussage über 
die rechtstechnische Einordnung von Gebot und Zuschlag. Diese richtet sich folglich 
(wiederum) nach den allgemeinen Grundsätzen: Nachdem sowohl das Aufzeigen ei-
nes Gebotes als auch die Erteilung des Zuschlages auf die Herbeiführung der 
Rechtswirkung „Vertragsschluss“ gerichtet sind und dieser Rechtsfolgewillen auch 
nach außen erkennbar ist, sind beide Äußerungen als Willenserklärung im Sinne der 
§§ 116 ff. BGB zu charakterisieren (vgl. dazu allg. Palandt/Heinrichs, BGB, 63. 
Aufl., Einf v § 116 Rdnr. 1).  

2. Erwerb von Grundstücken in einer Versteigerung 

Auf den Erwerb von Grundstücken im Rahmen einer Versteigerung übertragen be-
deutet das:  

Gebot und Zuschlag bilden die für das Zustandekommen des Grundstückkaufvertra-
ges erforderlichen (übereinstimmenden) Willenserklärungen, wobei eine vertragliche 
Bindung zwischen Verkäufer und Käufer frühestens mit Erteilung des Zuschlages 
eintritt. Zusätzlich ist allerdings – wie bei jeder vertraglichen Verpflichtung zur  
Übertragung oder zum Erwerb von Grundstückseigentum – § 311b Abs. 1 Satz 1 
BGB zu berücksichtigen: Hiernach bedarf auch dieser Vertrag materiell-rechtlich zu 
seiner (Form-)Wirksamkeit der notariellen Beurkundung (allg. Meinung; bestätigt 
durch BGH in BGHZ 138, 339, 341 = DNotZ 1999, 342, 343). Auch und gerade bei 
einem durch Zuschlag zu schließenden Vertrag kann deshalb erst die vollzogene Be-
urkundung Gebot und Zuschlag verbindlich machen. Umgekehrt bedeutet dies, dass, 
solange die Beurkundung noch nicht abgeschlossen ist, beide Vertragsteile vertrag-
lich2 keinerlei Pflichten unterliegen und vielmehr jederzeit von ihren Erklärungen 

                                              

2 Eine andere – hier nicht näher zu erörternde – Frage ist die nach dem Bestehen von außervertraglichen An-

sprüche etwa aus der in §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB nunmehr kodifizierten c.i.c. 
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wieder Abstand nehmen können (Limmer, a.a.O., S. 514; ebenso Gutachten DNotI-
Report 1996, 209, 210 und Staudinger/Bork, a.a.O., Rdnr. 7)3.  

Wird den Anforderungen von § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB (zunächst) nicht genügt, ist 
der Vertrag nichtig (§ 125 Satz 1 BGB). Diese Nichtigkeit ist endgültig. Auch eine 
nachfolgende, außerhalb der Versteigerung vorgenommene „notarielle Bestätigung“ 
führt nicht zu einer „Heilung eines zunächst schwebend (form-)unwirksamen Vertra-
ges“ (missverständlich Huhn/v. Schuckmann/Renner, BeurkG, 4. Aufl. 2003, § 15 
Rdnr. 5), sondern begründet die vertragliche Verpflichtung erstmalig. Diese Klarstel-
lung ist nicht zuletzt für die Beachtlichkeit von Wirksamkeitshindernissen im Zeit-
punkt von Antrag und Annahme bedeutsam. 

IV. Gestaltung des Beurkundungsverfahrens 

Wird der Notar nun aufgefordert, das Zustandekommen eines Vertrages durch Gebot 
und Zuschlag nach § 156 BGB zu beurkunden, hat er sich verfahrensrechtlich nach 
den entsprechenden Vorschriften des BeurkG zu richten. Einschlägig sind dabei – 
wie allgemein bei der Beurkundung von Willenserklärungen – §§ 6 ff. BeurkG (e-
benso BGH in BGHZ 138, 339, 342 = DNotZ 1999, 342, 344 sowie Eylmann/Vaa-
sen/Limmer, BNotO/BeurkG, 2. Aufl. 2004, BeurkG § 15 Rdnr. 4). Demgegenüber 
finden die Regelungen der §§ 36 ff. BeurkG schon nach ihrem eindeutigen Wortlaut 
nur bei der Beurkundung „anderer Erklärungen als Willenserklärungen sowie sonsti-
ger Tatsachen“ Anwendung.  

1. (Keine) Geltung von § 6 BeurkG 

Eine Besonderheit gilt dabei für die Anwendung von §§ 3 und 6 BeurkG, falls der 
Notar gemäß § 20 Abs. 3 BNotO selbst die Versteigerung durchführt: Nachdem der 
Notar insoweit die Veranstaltungsleitung kraft Amtes wahrnimmt und den Zuschlag 
nicht als Bevollmächtigter des Auktionator erteilt, hindern ihn auch die §§ 3 Abs. 1 
Nr. 8, 6 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG nicht, die Versteigerung und zugleich den Zuschlag zu 
beurkunden (statt vieler Winkler, BeurkG, 15. Aufl. 2003, § 15 Rdnr. 5). 

                                              

3 Missverständlich daher Gutachten DNotI-Report 1996, 209, wonach der Vertrag „materiell (grundsätzlich) 

durch den Zuschlag zustande kommt“, da er freilich – wie sodann auf S. 210 ausgeführt – vor Beurkundung 

noch formunwirksam ist. Irreführend sind auch Äußerungen dahingehend, dass durch den Zuschlag bereits ein 

– wenn auch zunächst formunwirksamer – Vertrag zwischen den Vertragsparteien abgeschlossen wird. 
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2. Inhalt der Niederschrift, § 9 Abs. 1 BeurkG 

Was die inhaltliche Gestaltung der Niederschrift betrifft, gilt es, zunächst § 9 Abs. 1 
Satz 1 BeurkG zu beachten. Danach muss der Notar in seiner Niederschrift die Ur-
kundsbeteiligten (§ 6 Abs. 2 BeurkG), also Käufer (Bieter) und Verkäufer (vertreten 
durch den Auktionator) bezeichnen und ihre Erklärungen (in Form von Gebot und 
Zuschlag) aufnehmen. Wer (im Ergebnis) Käufer ist, bestimmt sich dabei nach § 156 
Satz 2 BGB: Es ist (nur) derjenige, dessen Gebot nicht durch ein Übergebot oder den 
Schluss der Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags erloschen ist.  

Beurkundungsverfahrensrechtlich wird diese Konkretisierung auf eine Person von  
§ 15 Satz 1 BeurkG nachgezeichnet: Hiernach ist nur der Bieter als Beteiligter auf-
zunehmen, der „an sein Gebot gebunden“ bleibt (eine endgültige rechtliche Bindung 
tritt jedoch streng genommen erst mit Abschluss der Beurkundung ein, vgl. oben 
A.III.2). Dies mag auf den ersten Blick als Erleichterung erscheinen, wirkt sich im 
Ergebnis aber nur auf die Anzahl der in der Niederschrift zu bezeichnenden Beteilig-
ten und damit ihre Länge aus. Denn der Pflicht zur Feststellung, wer Meistbietender 
bei welchem Gebot geworden ist, kann der Notar nur dadurch nachkommen, dass er 
in der Versteigerung von Anfang an und sodann fortwährend anwesend ist4.  

Was den Erklärungsinhalt von Gebot und Zuschlag betrifft, kommt den allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen maßgebliche Bedeutung zu. Sie geben in der Regel den 
wesentlichen Inhalt des abzuschließenden Vertrages wider (Limmer, a.a.O., S. 517) 
und bestimmen damit indirekt auch den Inhalt der Gebote. Denn der Auktionator 
wird nur solchen (An-)Geboten seinen Zuschlag erteilen und dadurch seine uneinge-
schränkte Annahme erklären, die sich mit seinen Vertragsvorgaben decken.  

3. Grundsatz: Verlesen, Genehmigen und Unterschreiben der Niederschrift, § 
13 BeurkG 

Die gefertigte Niederschrift ist in Gegenwart der Beteiligten zu verlesen, von ihnen 
zu genehmigen und eigenhändig zu unterschreiben (§ 13 Abs. 1 Satz 1, 1. HS 
BeurkG). 

                                              

4 Ein Rückgriff auf den Grundsatz der Einheitlichkeit der Verhandlung ist demgegenüber entbehrlich (in die-

sem Sinne noch Gutachten DNotI-Report 2000, 181, 182 und Limmer, a.a.O., S. 513). 
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a) Verweisungsmöglichkeit, § 13a BeurkG 

Dabei kann grundsätzlich auch von den Möglichkeiten des § 13a BeurkG Gebrauch 
gemacht werden, wenn – wie üblich – der wesentliche Vertragsinhalt in eine Urkun-
de über die Versteigerungsbedingungen aufgenommen wird.  

Dabei gilt es jedoch, § 17 Abs. 2a Satz 1 BeurkG sowie die Richtlinien der einzelnen 
Notarkammer zu beachten. Hiernach ist u.a. die missbräuchliche Auslagerung ge-

schäftswesentlicher Vereinbarungen in Bezugsurkunden unzulässig (vgl. Abschnitt 
II.2. der Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer). Wann ein derartiger 
Missbrauch vorliegt, ist nach Sinn und Zweck zu ermitteln (dazu auch Abschnitt II.1. 
der Richtlinienempfehlungen). Nicht in Frage gestellt werden soll damit die Entlas-
tungsfunktion, die von § 13a BeurkG insbesondere dann ausgehen kann, wenn an-
dernfalls die spätere Urkunde überfrachtet und unübersichtlich wird und dadurch die 
Beteiligten ihre Aufmerksamkeit von den wesentlichen Punkten weg auf Unwesent-
liches lenken (Winkler, a.a.O., § 13a Rdnr. 9). Verhindert werden soll aber, dass ge-
schäftswesentliche Vereinbarungen nur in der Erwartung ausgelagert werden, dass 
ihr Inhalt den Beteiligten nicht zur Kenntnis gelangt (statt vieler Vollhardt, Sonder-
beilage MittBayNot 1999, 7, 12) und damit die Funktionen des Beurkundungsverfah-
rens ins Leere gehen (Eylmann/Vaasen/Frenz, a.a.O., BeurkG § 17 Rdnr. 39). Dem 
aber kann der Notar dadurch entgegenwirken, dass er selbst dann, wenn er nach 
pflichtgemäßer Prüfung der Zweckmäßigkeit einer Auslagerung in eine Bezugsur-
kunde zugestimmt hat, die Erfüllung der Beurkundungsfunktionen in sonst geeigne-
ter Weise sicherstellt. Dafür spricht auch, dass § 13a BeurkG allenfalls der Verle-
sung, nicht aber der Prüfungs- und Belehrungspflicht nach § 17 BeurkG enthebt (zu 
seiner Bedeutung im Versteigerungsverfahren sogleich; vgl. im Übrigen zu § 13a 
BeurkG auch Huhn/v. Schuckmann/Renner, a.a.O., § 15 Rdnr. 6 sowie Gutachten 
DNotI-Report 2000, 181, 182 ff.). 

b) Bedeutung von § 15 Satz 2 BeurkG 

Darüber hinaus enthebt § 15 Satz 2 BeurkG u.U. der Notwendigkeit des Verlesens, 
der Genehmigung und der eigenhändigen Unterschrift (§ 13 Abs. 1 BeurkG). Dies 
gilt allerdings schon nach dem Wortlaut nur dann, wenn sich der Bieter (nach Abga-
be seines Gebotes, jedoch) vor dem Schluss der Verhandlung entfernt. Aus Sinn und 
Zweck ergibt sich zudem die weitere Einschränkung, dass das Entfernen nicht Aus-
druck der Unterschriftsverweigerung sein darf (Winkler, a.a.O., Rdnr. 14). Denn § 15 
Satz 2 BeurkG möchte nur den besonderen Verhältnissen des Versteigerungsgeschäft 
gerecht werden (so schon Jansen, FGG, 1959, § 181 Ziff. 3 zur Vorgängerregelung). 
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Nicht hingegen soll hierdurch leichtfertig von den mit dem Beurkundungsgebot ver-
folgten Warn- und Beratungsfunktion des § 311b Abs. 1 BGB abgerückt werden 
können (vgl. bereits oben A.III.2). Es mag zwar sein, dass hierdurch die Gefahr von 
Missbrauch besteht (in diesem Sinne etwa Huhn/von Schuckmann/Renner, a.a.O., 
Rdnr. 13). Dies aber ist letztlich jedem Beurkundungsverfahren immanent, das vor 
seinem Abschluss eine vertragliche Verpflichtung noch nicht kennt. Schließlich lässt 
sich gegen die von Röll (MittBayNot 1981, 64, 66) und von Schuckmann/Renner 
(a.a.O.) vertretene Gegenansicht auch noch mit der Gesetzesentstehung argumentie-
ren (vgl. dazu ausführlich Gutachten DNotI-Report 1996, 209, 211, ebenso Limmer, 
a.a.O., S. 514): Denn anders als es noch der seinerzeitige Entwurf der Vorgängerre-
gelung in § 181 FGG vorsah, wurde in den Gesetzesberatungen die bloße Unter-
schriftsweigerung wieder gestrichen. Als Begründung hierfür wurde angeführt, dass 
diese Weigerung als Bestreiten der Verpflichtung aufzufassen sei (zur Entstehungs-
geschichte auch BayObLGZ 13, 298, 301 und 302).  

Daraus folgt, dass der Notar stets zu prüfen hat, ob das vorzeitige Verlassen nicht ei-
ne Verweigerung der Unterschrift beinhaltet. Dann nämlich wäre die Beurkundung 
unzulässig und der Vertrag unwirksam (so ausdrücklich Winkler, a.a.O., § 15 Rdnr. 
14). 

4. Geltung von § 17 BeurkG 

Ferner ist auch § 17 BeurkG in vollem Umfang zu beachten.  

a) Beratung und Belehrung, § 17 Abs. 1 Satz 1 BeurkG 

Ausgangspunkt ist dabei die mit § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB materiell-rechtlich be-
zweckte Warn- und Beratungsfunktion (hierzu statt aller Palandt/Heinrichs, BGB, 
2004, § 311b Rdnr. 2). Diese durch entsprechende Beratung und Belehrung zu ge-
währleisten ist zentrale Aufgabe des Notars (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 1 BeurkG). Dabei 
wird der Einhaltung dieser Pflicht in der Regel bei Aufnahme der Niederschrift, ihrer 
anschließenden Verlesung und der sie flankierenden Belehrung genügt.  

Insoweit erscheint zwar diskussionswürdig, ob die Pflichten des Notars im Vorfeld 
und während der Beurkundung nicht eine teleologische Reduktion erfahren müssten 
(so insbesondere zu § 17 Abs. 2a BeurkG Huhn/v. Schuckmann/Renner, a.a.O., 
Rdnr. 6; Sorge, DNotZ 2002, 593/603). Anführen ließe sich dafür u.a. die bereits ge-
setzlich durch § 15 Satz 2 BeurkG vorgesehenen Einschränkung sowie der Umstand, 
dass bei Durchführung der Versteigerung nach dem gesetzlichen Leitbild von § 156 
BGB eine Belehrung immer zu spät komme, weil die Willenserklärungen im Zeit-
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punkt der Beurkundung bereits abgegeben seien (so etwa auch Gutachten DNotI-
Report 2000, 181/184).  

Indes wurde oben die bedingte Reichweite von § 156 BGB und § 15 BeurkG – näm-
lich Möglichkeit einer Abstandnahme vom Vertrag nach Zuschlag und vor Beurkun-
dung – aufgezeigt. Dementsprechend wird man auf den Pflichtenkatalog für den No-
tar keinesfalls völlig verzichten können. Vielmehr schließen auch die genannten Be-
sonderheiten nicht aus, dass die von § 17 BeurkG verfolgten Ziele verwirklicht wer-
den können5.  

So kann der Notar seinen Belehrungs- und Aufklärungspflichten insbesondere da-
durch nachkommen, dass er bereits zu Beginn der Versteigerung und damit noch vor 
Abgabe der Willenserklärung der Bieter die Versteigerungsbedingungen ihnen ge-
genüber erläutert (vgl. Gutachten DNotI-Report 2000, 181/184). Sicherzustellen vom 
Notar bleibt dabei, dass diese vorgezogene Belehrung auch denjenigen Bieter er-
reicht, der später den Zuschlag erhält. Dies lässt sich letztlich nur dann erreichen, 
wenn bereits zu Beginn der Versteigerung alle möglichen Bieter anwesend sind und 
sich damit die Veranstaltung auf einen geschlossenen Kreis beschränkt. Hiervon hat 
sich der Notar durch geeignete Vorkehrungen – etwa Einlasskontrolle – zu vergewis-
sern6.  

Wird hingegen der Notar mit der Beurkundung einer Versteigerung konfrontiert, bei 
der die Möglichkeit offen gehalten werden soll, dass weitere Bietinteressenten auch 
nachträglich hinzu stoßen können, so muss er dem durch eine vollständige Belehrung 
im Rahmen der Beurkundung Rechnung tragen. 

b) Schutz von unerfahrenen und ungewandten Beteiligten, § 17 Abs. 1 Satz 2 
BeurkG 

Aufgrund des Gebotes, unerfahrene und ungewandte Beteiligte vor Benachteiligung 
zu bewahren, muss der Notar auch inhaltlich auf eine ausgewogene Gestaltung des 
Vertrages achten. Schon hieraus verbietet es sich, eine Beurkundung vorzunehmen, 

                                              

5 So konnte auch schon der BGH keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bei der Beurkundung einer Grund-

stücksversteigerung nach § 156 BGB erkennen (a.a.O., S. 2351). 

6 Die Parallele zur Beurkundung von Hauptversammlungen ist augenscheinlich, auch wenn sich das Verfahren 

nach § 130 Abs. 1 AktG als Tatsachenfeststellung von der Niederschrift über Willenserklärungen bei der Ver-

steigerung grundlegend unterscheidet. 
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die dem Erwerber etwa ungesicherte Vorleistungen abverlangt. Problematisch ist 
auch eine Vertragsabwicklung über ein „Anderkonto“ des Auktionshauses. 

c) Gewährleistung des Verbraucherschutzes durch den Notar, § 17 Abs. 2a Satz 
2 BeurkG 

Ferner bleibt zu beachten, dass bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen 
im Rahmen von Versteigerungen auch der Anwendungsbereich von § 17 Abs. 2a 
Satz 2 BeurkG eröffnet sein kann. Dass auch der Gesetzgeber diese Gesetzesergän-
zung bei einer Versteigerung berücksichtigt sehen will, ergibt sich nicht zuletzt dar-
aus, dass er – trotz Hinweises auf diese Problematik während des Gesetzgebungsver-
fahrens – von der Regelung einer Ausnahme für diese Fälle abgesehen hat. Dies gilt 
umso mehr, als der Besuch einer Versteigerung oftmals den Spieltrieb herausfordert 
und damit eine gesteigerte Kaufbereitschaft auslöst. Auch wird das Versteigerungs-
verfahren häufig dann gewählt, wenn die Immobilie auf anderem Wege nicht veräu-
ßerbar ist (etwa aufgrund von Mängeln, insb. Altlasten, einer schlechten Lage, ver-
gleichsweise hoher Unterhaltungskosten etc.). Hier ist es deshalb in besonderem Ma-
ße Aufgabe des Notars, vorschnelle und unüberlegte Handlungen zu verhindern. 

Dies erfolgt zunächst über die Pflicht zur vorherigen Befassung mit dem Vertragsge-
genstand (§ 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 2 BeurkG): Nach der für Grundstücksverträge be-
stehenden Sonderregelung in Halbsatz 2 ist dem Verbraucher der „beabsichtigte Text 
des Rechtsgeschäfts zwei Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung“ zu stellen. 
Für die Erfüllung des Merkmales „beabsichtigter Text“ sind dabei an den Individua-
lisierungsgrad keine übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr muss nicht 
nur nach dem Wortlaut der Vorschrift, der den Begriff „Entwurf“ bewusst vermeidet, 
ein abstraktes Vertragsmuster ausreichen; dies ist erst recht mit Rücksicht auf den 
Normzweck anzunehmen (vgl. dazu nur Rieger, MittBayNot 2002, 325/332, ebenso 
die Anwendungsempfehlungen der Bundesnotarkammer, RS Nr. 20/2003, vom 
28.04.2003 unter D.III.).  

Auf den Fall der Versteigerung übertragen bedeutet dies, dass den Beteiligten recht-
zeitig in allgemeiner Form die Bedingungen für den im Rahmen der Versteigerung 
zustande kommenden Kaufvertrag zur Kenntnis zu geben sind. Mit Rücksicht darauf, 
dass Bieter vor dem eigentlichen Versteigerungstermin regelmäßig noch unbekannt 
sein werden, wird man dabei ausreichen lassen müssen, dass die rechtlichen Aspekte 
des Kaufvertrages zugleich mit der Terminbestimmung öffentlich bekannt gegeben 

werden. Dafür kann auch der Wortlaut von § 17 Abs. 2a Nr. 2, 2. HS BeurkG heran-
gezogen werden, der nur von einem „zur Verfügung stellen“ spricht. Die Einhaltung 
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der zweiwöchigen Regelfrist dürfte insoweit unproblematisch sein, als bei der 
Durchführung einer gewerbsmäßigen Versteigerung sowieso spätestens zwei Wo-
chen vor der Versteigerung ein Verzeichnis der zu versteigernden Sachen anzuferti-
gen und die Versteigerung der zuständigen Behörde sowie der Industrie- und Han-
delskammer anzuzeigen ist (vgl. §§ 2 und 3 der Versteigererverordnung, Stand: 
01.10.2003, BGBl. 2003 I, 547). Oftmals muss auch nach dem Gesetz zwischen der 
Bekanntmachung der Terminbestimmung und dem eigentlichen Termin ein längerer 
Zeitraum liegen (vgl. etwa 6 Wochen gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 WEG). Als unmöglich 
wird es sich zwar erweisen, zu diesem Zeitpunkt schon die Höhe des Kaufpreises be-
kannt zu machen, da dieser ja gerade noch nicht feststeht. Dieses Problem wird man 
aber insoweit lösen können, als auch bei freiwilligen Versteigerungen meist ein ge-
wisses Mindestgebot erreicht werden muss (vgl. § 57 Abs. 3 WEG); zumindest hier-
mit können sich künftige Bieter sodann vorab vertraut machen (vgl. auch § 1 Nr. 6 
lit. b) der Versteigererverordnung). Das gilt umso mehr, als den Notar gerade keine 
wirtschaftlichen Warnpflichten, sondern nur die Betreuung in rechtlichen Angele-
genheiten trifft, was sich auch der Gesetzesbegründung zu § 17 Abs. 2a Satz 2 
BeurkG entnehmen lässt. 

B. „Versteigerungen“ unter Ausschluss von § 156 BGB 

Ebenfalls unter dem Begriff „Freiwillige Grundstücksversteigerung durch Notare“ 
werden oft auch die Fälle behandelt, die nicht entsprechend dem gesetzlichen Leit-
bild, sondern unter Abbedingung von § 156 Satz 1 BGB7 und ohne parallele Beur-
kundung erfolgen. Diese Begrifflichkeit ist jedoch irreführend, weil das Verfahren 
dann gerade nicht dem Abschluss eines Vertrages dient, sondern vielmehr einer Art 
Ausschreibung zur Ermittlung des Vertragspartners und des höchstmöglich erreich-
baren Kaufpreises gleichkommt. Denn bei Ausschluss von § 156 Satz 1 BGB kann 
die „Versteigerung“ – ungeachtet eines bestehenden Formgebotes – immer nur eine 
Vorauswahl unter den Bietern liefern (so schon Limmer, a.a.O., S. 515; Gutachten 
DNotI-Report 2000, 181, 182; Staudinger/Wufka, BGB (2001), § 313 Rdnr. 95). Der 
Vertragsschluss zwischen Veräußerer und Höchstbietendem erfolgt dann zwangsläu-
fig erst im Anschluss an die Vorauswahl durch die erstmalige Abgabe entsprechen-
der Willenserklärung, bei Grundstücken im Rahmen einer nachfolgenden Beurkun-
dungsverhandlung.  

                                              

7 So insbesondere bei sog. Online-Auktionen, d.h. Versteigerungen, die im Internet durchgeführt werden. 
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Hier können natürlich vor Abschluss des nachgeschalteten notariellen Kaufvertrages 
erst recht keine Bindungswirkungen für die Vertragsteile entstehen. Allein das vo-
rangegangene Ausschreibungsverfahren bildet keine Grundlage, um Einschränkun-
gen der notariellen Pflichten nach materiellem wie Beurkundungsverfahrensrecht an-
zunehmen. Daraus folgt, dass auch hier sämtliche Pflichten aus dem BeurkG voll zur 
Geltung zu bringen sind. 


